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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an meinen Amtsvorgänger gerichtete schriftliche parlamentarische An-

frage Nr. 5624/J des Abgeordneten Loacker betreffend HPV Impfung wie folgt: 

Frage 1: 

Wie viele Impfungen wurden seit 2014 über das nationale Kinderimpfprogramm abberu-

fen? (Bitte um Aufschlüsselung nach Jahr und Bundesland) 

Nachfolgende Auswertung basiert auf den Impfstoffabrufen über den e-Shop der BBG mit 

Stand 24.03.2021: 
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Fragen 2 bis 4: 

 Wie viele Kinder wurden damit geimpft? (Bitte um Aufschlüsselung der Erst- und 

Zweitimpfung, sowie Jahr und Bundesland) 

 Wie viele Impfungen wurden im Rahmen der vergünstigten Nachholimpfung abbe-

rufen? (Bitte um Aufschlüsselung nach Jahr und Bundesland) 

 Wie viele Jugendliche wurden damit geimpft? (Bitte um Aufschlüsselung der Erst, 

Zweit- und Drittimpfung, sowie Jahr und Bundesland) 

Über die Abrufzahlen der Impfstoffe im kostenfreien Kinderimpfprogramm hinaus liegen 

meinem Ressort keine detaillierten Zahlen dazu vor, an wen die abgerufenen Impfdosen 

verimpft wurden. Die Umsetzung des kostenfreien Kinderimpfprogramms liegt in der Ver-

antwortung der Länder. 

Frage 5: 

 Wie hat sich die Durchimpfungsrate in der Gesamtbevölkerung entwickelt? 

Meinem Ressort liegen nur Zahlen aus dem kostenfreien Kinderimpfprogramm vor. Diese 

wurden bis dato nicht näher analysiert. Basierend auf den abgegebenen Dosen kann man 

jedoch davon ausgehen, dass in etwa jedes 2. Kind im entsprechenden Alter gegen HPV 

geimpft wird. Von Berichten der Bundesländer wissen wir, dass hier die Verteilung zwi-

schen Mädchen und Buben ausgewogen sein dürfte. 
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Frage 6: 

 Welche Schritte sind angedacht, um eine HPV-lmpfung nach dem Erreichen des 15. 

Lebensjahres attraktiver zu machen? 

Die Impfung gegen HPV ist prophylaktisch wirksam und soll daher vorrangig vor Eintritt in 

das sexuell aktive Alter ab dem vollendeten 9. Lebensjahr erfolgen. Zudem haben Untersu-

chungen eindeutig ergeben, dass die Impfantwort bei Kindern in dieser Altersgruppe am 

besten ist. Darum wird die Impfung gegen HPV im kostenfreien Kinderimpfprogramm auch 

in diesem jungen Alter, also ab dem vollendeten 9. bis zum vollendeten 12. Lebensjahr an-

geboten. Für den Fall, dass die kostenfreie Impfung leider doch nicht in Anspruch genom-

men wird, gibt es wenigstens die Möglichkeit, die Impfung als Nachhol-Impfung zum ver-

günstigten Selbstkostenpreis an den öffentlichen Impfstellen der Bundesländer nachzuho-

len, dieses Angebot wird für die Dauer der COVID-19 Pandemie für einen weiteren Jahr-

gang, nämlich Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr, ermöglicht. An der Opti-

mierung der Durchimpfungsraten und der Inanspruchnahme der empfohlenen Impfungen 

wird laufend gearbeitet, einen zentralen Stellenwert nehmen dabei niederschwellige 

Impfangebote, wie im Fall der HPV-Impfung beispielsweise in Form von Schulimpfungen 

sowie entsprechende Aufklärung und Information der Bevölkerung ein. 

Frage 7: 

 Gibt es Gespräche mit der Sozialversicherung, einen Kostenersatz für HPV-lmpfun-

gen einzuführen? 

Die HPV-Impfung wird im Rahmen des kostenfreien Kinderimpfprogramms, das von mei-

nem Ressort, den Bundesländern und den Sozialversicherungsträgern gemeinsam finan-

ziert wird, bereits kostenfrei für alle in Österreich lebenden Kinder vom vollendeten 9. bis 

zum vollendeten 12. Lebensjahr angeboten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Wolfgang Mückstein 
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